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Modifizierungsvorschläge bezüglich der
Umweltabgabe

Auf Grundlage des dem Parlament

vorgelegten Gesetzentwurfs könnten

sich zahlreiche, die Umweltabgabe

betreffende Regelungen ändern. Im

weiteren fassen wir die wichtigsten

Modifizierungsvorschläge zusammen,

die allerdings während der

Verabschiedungsphase der

Gesetzesvorlage noch geändert

werden können.

Gemäß der Vorlage wäre nicht mehr

die Stückzahl der Verpackung die

Grundlage für die Zahlungspflicht der

Umweltabgabe, sondern man würde

mit der Modifizierung für diesen

Produktkreis eine Zahlungspflicht auf

Basis des Gewichts einführen. Darüber

hinaus wäre auf Grund der neuen

Regelung nur der erste Vertreiber des

Produkts zahlungspflichtig, die

weiteren Vertreiber sollen von der

Zahlungspflicht der Umweltabgabe

befreit werden.

Der Modifizierungsvorschlag sieht

einheitliche Regelungen für den Import

aus Drittstaaten und für die Einfuhr aus

anderen Mitgliedsstaaten der

Europäischen Union bezüglich des

Datums, wann die

Zahlungsverpflichtung eintritt, vor.

Nach dem Modifizierungsvorschlag

ist die Erklärung – ausgenommen

die wieder verwertbaren

Mehrwegverpackungen – einheitlich

vierteljährlich abzugeben. Bei den

Verpackungen, die als

Mehrwegverpackungen gelten, ist die

Erklärung weiterhin jährlich

abzugeben.

Die Gesetzesvorlage schafft die

Möglichkeit, dass bei einer Einlagerung

in ein sog. Umsatzsteuer – Lager und

bei einem Vertrieb in diesem keine

Pflicht zur Zahlung der Umweltabgabe

entsteht, sondern generell die

Umweltabgabe erst nach der

Auslagerung, beim ersten In-Umlauf-

Bringen auf den inländischen Markt zu

bezahlen ist.

Der Vorschlag definiert auch den

Begriff des Eigenverbrauchs, um

Kontinuität im Sinne einer einheitlichen

Rechtspraxis zu gewährleisten.

Als Folge der geplanten Modifizierung

gäbe es ab 1. Januar 2010 keine

Umweltabgabe mehr auf Kühlmittel.

Falls sie noch Fragen oder

Anmerkungen haben, wenden Sie sich

bitte an Herrn László Deák (Tel:

+36 1 461 9590 oder E-Mail:

laszlo.deak@hu.pwc.com), oder an

Herrn Balázs Szük (Tel:

+36 1 461 9473 oder E-Mail:

balazs.szuk@hu.pwc.com).
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Geehrter Mandant,

Diese Ausgabe unseres „Tax and Legal
Alert“ enthält mögliche Änderungen bei der
Umweltabgabe.


